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Sehr geehrte Landwirte, 
aufgrund neuer Fälle der Blauzungenkrankheit (BTV-8) sind seit Montag, 27.10.2025 Baden-Württemberg, Ober- und Niederbayern gesperrt. Unter folgenden Bedingungen können Kälber weiterhin in BTV-8 freie Gebiete (alle anderen Bundesländer) vermarktet werden:
· Die Kälber stammen von vor der Belegung geimpften Muttertieren und haben Kolostrum binnen der ersten 12 Stunden erhalten
· HI Tier Ausdruck, Impfstatus BTV-8 muss MI sein
· Tierhaltererklärung (Kolostrum)
· Die Kälber stammen von mindestens 28 Tage vor der Geburt geimpften Muttertieren und haben Kolostrum binnen der ersten 12 Stunden erhalten
· HI Tier Ausdruck, Impfstatus BTV-8 muss MAT sein
· Negativer PCR Test (maximal 14 Tage alt)
· Tierhaltererklärung (Kolostrum)
· Die Kälber müssen mit einem Repellent behandelt worden sein und negativ auf BTV-8 getestet sein. 
· 2 Wochen vor Blutabnahme Repellent Behandlung (Tierhaltererklärung)
· Negativer PCR Bluttest (max. 14 Tage gültig)

Bitte informieren Sie sich über aktuelle Regelungen auf unserer Website!
 www.schmitz-kaelberzentrum.de
 

